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Erwägungen

E. 1
Die Mutter spricht zwar von "Verfassungsbeschwerde". Inhaltlich erhebt sie aber weder von
den Begehren noch von der Begründung her eine Beschwerde gegen die Verfügung des
Appellationsgerichtes. Vielmehr stellt sie im Namen ihrer Tochter eine Reihe von
Feststellungs- und Anhörungsbegehren.

Anfechtungsobjekt bildet jedoch vorliegend eine Nichteintretensverfügung zufolge
Nichtleistens des Kostenvorschusses. Auf Begehren und Ausführungen, die ausserhalb des
dadurch umrissenen Anfechtungsgegenstandes stehen, kann von vornherein nicht
eingetreten werden ( Art. 99 Abs. 2 BGG ; BGE 136 II 457 E. 4.2; 136 V 362 E. 3.4.2 ; 142
I 155 E. 4.4.2).

E. 2
Wie die vorstehenden Erwägungen zeigen, konnte der Beschwerde von Anfang an kein
Erfolg beschieden sein, weshalb es an den materiellen Voraussetzungen der unentgeltlichen
Rechtspflege fehlt ( Art. 64 Abs. 1 BGG ) und das entsprechende Gesuch abzuweisen ist.

E. 3
Die Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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